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Demzufolge überprüft auch das BVerfG die Anwendung der DSGVO am 
Maßstab des europäischen Datenschutzgrundrechts nach Art. 8 GRC.283 
Zugleich erkennt das Gericht an, dass die letztverbindliche Auslegung der 
Unionsgrundrechte dem EuGH obliegt, sodass es seine Kontrolle in enger 
Kooperation mit dem EuGH ausübt.284 Das macht das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung für den Datenschutz aber noch nicht obsolet. Be-
reiche, die zwar im Anwendungsbereich des Unionsrechts liegen, aber nicht 
vollständig durch dieses determiniert sind, richten sich weiterhin grundsätz-
lich nach den nationalen Grundrechten.285 Dies gilt etwa für Öffnungsklau-
seln, die durch nationales Recht konkretisiert und ausgefüllt werden.286 Da 
in diesen Fällen aber Unionsrecht durchgeführt wird, können im Einzelfall 
die Unionsgrundrechte neben die Grundrechte des Grundgesetzes treten.287

III.  Funktion der Zweckbindung

Zu guter Letzt soll sich in diesem Kapitel der Funktion der Zweckbindung 
im Datenschutzrecht zugewendet werden. Teile der Literatur weisen den 
beiden Bestandteilen der Zweckbindung, also der Festlegung der Zwecke 
und der anschließenden Bindung an die festgelegten Zwecke, unterschied-
liche Funktionen zu.288 Eine solche Unterscheidung wird an dieser Stelle 
nicht vorgenommen. Vielmehr wird die Zweckbindung als Ganzes betrach-
tet, da beide Bestandteile sich gegenseitig bedingen und untrennbar mitein-
ander verbunden sind. Festgelegte Zwecke ohne anschließende Bindung an 
diese laufen leer. Eine Bindung an nicht festgelegte Zwecke ist denklogisch 
nicht möglich. Bevor aber auf die Funktion der Zweckbindung eingegangen 
wird, soll zunächst kurz darauf eingegangen werden, warum der Zweckbin-
dung im staatlichen und privaten Bereich keine unterschiedliche Funktion 
zukommt.

283  Dies hat zur Folge, dass mit Verfassungsbeschwerden nach Art. 94 Abs. 1 Nr. 4 lit. a 
GG auch die Verletzung von Unionsgrundrechten geltend gemacht werden kann, 
Bergmann/Haug, Handlexikon der EU, 6. Aufl. 2022, Recht auf Vergessen I und 
II-Entscheidungen.

284  BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 – 1 BvR 276/17, BVerfGE 152, 216 Rn. 68 ff.
285  BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 – 1 BvR 16/13, BVerfGE 152, 152 Rn. 42; Kühling/

Buchner/Kühling/Raab, 4. Aufl. 2024, Einführung Rn. 35b.
286  Jandt/Steidle/Ambrock, Datenschutz und Internet, 2. Aufl. 2025, II. Rn. 4.
287  BVerfG, Beschl. v. 06.11.2019 – 1 BvR 16/13, BVerfGE 152, 152 Rn. 43 f.
288  Kring, Big Data und der Grundsatz der Zweckbindung im Datenschutzrecht, 2019, 

S. 100 ff.; Härting, NJW 2015, 3284 (3286) schreibt der Zweckfestlegung eine Hin-
weis- und Warnfunktion, da sie sicherstelle, „dass sich sowohl der Betroffene als auch 
der Datenverarbeiter über die Reichweite der Datenverarbeitung bewusst werden.“



III. Funktion der Zweckbindung

37 

1.  Keine Unterscheidung zwischen staatlichem und privatem 
Bereich

v. Grafenstein zufolge sei die „Bedeutung und Funktion des Zweckbin-
dungsprinzips für den privaten Sektor kaum geklärt“, da die von ihm auf-
geführte Literatur allesamt auf staatliche Datenverarbeitungen Bezug neh-
me.289 Daraus folgt aber nicht, dass sich die Ausführungen zur Funktion der 
Zweckbindung nicht auf private Datenverarbeitungen übertragen lassen. 
Der Grund, warum die Zweckbindung überwiegend im staatlichen Kontext 
diskutiert wurde, liegt darin, dass sich das frühe Datenschutzrecht vor allem 
mit Datenverarbeitungen durch den Staat befasste.290 Die DSGVO unter-
scheidet jedoch in ihrem Anwendungsbereich nicht zwischen öffentlichen 
und privaten Stellen.291 Die Zweckbindung findet auf jede verantwortliche 
Stelle Anwendung.292 Dementsprechend lassen sich die Aussagen zur Be-
deutung und Funktion der Zweckbindung, die im Zusammenhang mit staat-
lichen Datenverarbeitungen getroffen wurden, grundsätzlich auch auf den 
privaten Bereich übertragen.

2.  Begrenzung der Datenströme und Bezugspunkt für 
Datenverarbeitung

Die Stellungnahme der Art. 29-Datenschutzgruppe bietet einen ersten An-
haltspunkt, um sich der Funktion der Zweckbindung zu nähern.293 Sie sieht 
in der Zweckbindung vor allem ein Instrument zur Schaffung von Transpa-
renz und zur Begrenzung der Datenverarbeitung:

„Purpose specification and the concept of compatible use contribute 
to transparency, legal certainty and predictability; they aim to protect 
the data subject by setting limits on how controllers are able to use 
their data and reinforce the fairness of the processing.“294

Anders als die Reihenfolge der Art. 29-Datenschutzgruppe suggeriert, steht 
aber nicht die Transparenz der Datenverarbeitung im Vordergrund. Das 
Kernanliegen295 der Zweckbindung besteht in der Begrenzung der Daten-

289  v. Grafenstein, in: Taeger (Hrsg.), Smart World – Smart Law?, 2016, S. 233 f. Fn. 3 
m. w. N.

290  S. Gliederungspunkt B. I.
291  Art. 2 Abs. 1 DSGVO.
292  S. Gliederungspunkt C.II.3.
293  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 203, 02.04.2013, S. 11.
294  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 203, 02.04.2013, S. 11.
295  Britz, EuGRZ 2009, 1 (10).
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ströme und -verarbeitung.296 Denn jede Datenverarbeitung stellt einen Ein-
griff in das Recht auf Schutz personenbezogener Daten der betroffenen Per-
sonen dar.297 Dadurch, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nur für 
festgelegte Zwecke verarbeitet werden dürfen, werden die Verwendungs-
möglichkeiten des Verantwortlichen eingeschränkt und weitere Grund-
rechtseingriffe vermieden. Die festgelegten Zwecke steuern und strukturie-
ren die Datenverarbeitung, da sie als Bezugspunkt der Datenverarbeitung298 
und Prüfung der Erforderlichkeit299 fungieren. Dadurch fassen die festge-
legten Zwecke einzelne Verarbeitungsvorgänge zusammen und legen den 
Beginn sowie das Ende der Datenverarbeitung fest.300 Letztere Begrenzung 
macht die Zweckbindung für den Datenschutz alternativlos.301

3.  Schaffung von Transparenz und Vorhersehbarkeit

Die Zweckbindung schafft neben der Begrenzung der Datenverarbeitung 
auch Transparenz und Vorhersehbarkeit für die Person, deren Daten ver-
arbeitet werden.302 Marsch spricht insoweit auch von einem transparency 
tool, da die Festlegung der Zwecke den Umgang mit den personenbezo-
genen Daten durchschaubar und vorhersehbar mache.303 Nach Auffassung 
der Generalanwältin Kokott stelle die Zweckbindung eine besondere Aus-
prägung des Erfordernisses der Vorhersehbarkeit dar.304 Durch die Vorher-
sehbarkeit für die betroffene Person soll ihr Vertrauen darin gestärkt werden, 
dass die Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt.305

296  Albers, Informationelle Selbstbestimmung, 2005, S. 498; Marsch, Das europäische 
Datenschutzgrundrecht, 2018, S. 159; Kühling/Buchner/Herbst, 4. Aufl. 2024, Art. 5 
DSGVO Rn. 22; Specht/Mantz/Mantz/Marosi, Handbuch Europäisches und deutsches 
Datenschutzrecht, 2019, § 3 Rn. 82; NK-DatenschutzR/Roßnagel, 2. Aufl. 2025, Art. 5 
DSGVO Rn. 64; BeckOK DatenschutzR/Wolff/v. Ungern-Sternberg, 51. Ed. Stand 
01.11.2024, Syst. A. Rn. 19; Britz, EuGRZ 2009, 1 (10); Simitis, NJW 1997, 281 (285); 
Spies, ZD 2022, 75 (75).

297  Kühling/Buchner/Herbst, 4. Aufl. 2024, Art. 5 DSGVO Rn. 22.
298  Albers, Informationelle Selbstbestimmung, 2005, S. 498 f.; Härting, NJW 2015, 3284 

(3287).
299  NK-DatenschutzR/Roßnagel, 2. Aufl. 2025, Art. 5 DSGVO Rn. 67.
300  Koning, The purpose and limitations of purpose limitation, 2020, S. 58.
301  Albers, Informationelle Selbstbestimmung, 2005, S. 500.
302  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 203, 02.04.2013, S. 11; Kring, Big Data und der 

Grundsatz der Zweckbindung im Datenschutzrecht, 2019, S. 103; NK-DatenschutzR/
Roßnagel, 2. Aufl. 2025, Art. 5 DSGVO Rn. 66; v. Grafenstein, DuD 2015, 789 (789 f.).

303  Marsch, Das europäische Datenschutzgrundrecht, 2018, S. 159.
304  GA Kokott, Schlussantr. v. 18.07.2007 – C-275/06, BeckRS 2007, 70553 Rn. 53; hier-

zu kritisch Britz, EuGRZ 2009, 1 (10).
305  Vgl. NK-DatenschutzR/Roßnagel, 2. Aufl. 2025, Art. 5 DSGVO Rn. 66.
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Zu berücksichtigen ist aber, dass die Festlegung der Zwecke der Datenver-
arbeitung und die anschließende Bindung an diese Zwecke allein noch keine 
Transparenz und Vorhersehbarkeit für die betroffene Person schaffen. Nur 
wenn die Zwecke der betroffenen Person auch mitgeteilt werden, kann sie 
vorhersehen, was mit ihren personenbezogenen Daten geschieht. Nur das 
Zusammenwirken von Zweckbindung und Informationspflichten sowie 
Auskunftsrechten schafft Transparenz.306

4.  Zwischenfazit

Die Hauptfunktion der Zweckbindung besteht in der Begrenzung der Da-
tenverarbeitung, indem die Verwendungsmöglichkeiten des Verantwort-
lichen auf die festgelegten Zwecke beschränkt und damit weitere Grund-
rechtseingriffe vermieden werden. Die Verarbeitungszwecke fungieren als 
Bezugspunkt für die Datenverarbeitung und Prüfung der Erforderlichkeit, 
sodass die Zwecke die Verarbeitung personenbezogener Daten steuern und 
strukturieren. Darüber hinaus dient die Zweckbindung auch der Schaffung 
von Transparenz und Vorhersehbarkeit für die betroffenen Personen, wobei 
dieses Ziel nur im Zusammenwirken mit Informationspflichten sowie Aus-
kunftsrechten erreicht wird.

IV.  Fazit zu Kapitel B.: Entstehungsgeschichte, 
grundrechtlicher Rahmen und Funktion der 
Zweckbindung

Die vorstehende Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Zweck-
bindung hat gezeigt, welche Bedeutung sie für den Datenschutz hat. Der 
Grundsatz der Zweckbindung ist für den Schutz personenbezogener Daten 
kaum wegzudenken.

Die Zweckbindung war bereits in der ersten Fassung des BDSG aus dem 
Jahr 1977 enthalten. Der Gesetzgeber baute die Zweckbindung, animiert 
durch das Volkszählungsurteil des BVerfG und die DSRL, schrittweise aus. 
Bis zu seiner Neufassung im Jahr 2018 enthielt das BDSG aber kein striktes 
Zweckbindungsgebot, sondern zeichnete sich durch Ausnahmetatbestände 
aus, die Zweckänderungen in einem weiten Umfang erlaubten. Die DSGVO, 
die seit 2018 anwendbar ist und in jedem Mitgliedstaat unmittelbar gilt, 
führt die Zweckbindung aus der Konvention Nr. 108 und der DSRL in Art. 5 

306  S. zum Grundsatz der Transparenz nach Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 3 DSGVO Gliederungs-
punkt C.III.3.
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Abs. 1 lit. b DSGVO fort. Darüber hinaus enthält Art. 6 Abs. 4 DSGVO eine 
Vorschrift für zweckändernde Weiterverarbeitungen.

Die Bedeutung der Zweckbindung folgt nicht zuletzt aus ihrer primärrecht-
lichen Verankerung in Art. 8 Abs. 2 S. 1 GRC. Hierbei handelt es sich um 
keine qualifizierte Schranke, sondern um Strukturprinzipien, die die Schutz-
pflichtdimension des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten aus Art. 8 
Abs. 1 GRC konkretisieren. Diese hat der europäische Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung einer adäquaten Datenschutzgesetzgebung zu beachten. Da-
neben enthält Art. 8 Abs. 1 GRC auch eine abwehrrechtliche Dimension, auf 
die die allgemeine Schranke des Art. 52 Abs. 1 GRC anzuwenden ist. Das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 
Abs. 1 GG wird im Anwendungsbereich der DSGVO durch das europäische 
Datenschutzgrundrecht verdrängt und spielt daher nur eine untergeordnete 
Rolle für den Bereich des Datenschutzes.

Die Hauptfunktion der Zweckbindung besteht in der Begrenzung der Daten-
verarbeitung, indem die Verwendungsmöglichkeiten des Verantwortlichen 
auf die festgelegten Zwecke beschränkt und dadurch weitere Grundrechts-
eingriffe vermieden werden. Als Bezugspunkt für die Datenverarbeitung 
und Prüfung der Erforderlichkeit, kommt den festgelegten Zwecken auch 
eine steuernde und strukturierende Funktion zu. Transparenz und Vorher-
sehbarkeit für die betroffenen Personen folgen nicht unmittelbar aus der 
Zweckbindung, sondern werden im Zusammenwirken mit Informations-
pflichten und Auskunftsrechten erreicht.



41 

C. Die Zweckbindung in der Systematik der 
DSGVO

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Grundlagen zur Zweckbindung 
untersucht wurden, wendet sich dieses Kapitel der Zweckbindung in der 
Systematik der DSGVO zu. Dabei soll zunächst in einem ersten Schritt ein 
Blick auf ihre Verortung in der DSGVO geworfen werden (I.). Dem schließt 
sich eine nähere Untersuchung der Datenschutzgrundsätze an (II.). Auf-
grund der sehr abstrakten Formulierung der Grundsätze stellen sich zahlrei-
che Fragen im Hinblick auf ihre Rechtsnatur, den Anwendungsbereich, den 
Adressatenkreis sowie ihre Sanktionierung. Nach Erörterung dieser Aspekte 
wird auf das Verhältnis der Zweckbindung zu den anderen Datenschutz-
grundsätzen eingegangen (III.).

I.  Verortung in der DSGVO

Die DSGVO umfasst insgesamt 99 Artikel, die in elf Kapitel unterteilt sind, 
sowie 173 Erwägungsgründe.307 Damit geht sie weit über den Umfang der 
DSRL hinaus, die insgesamt 34 Artikel und 101 Erwägungsgründe enthielt. 
Wie die DSRL verortet die DSGVO die Datenschutzgrundsätze am Anfang 
der Verordnung, konkret in Kapitel II, das sieben Artikel enthält und die 
Überschrift „Grundsätze“ trägt. Dort steht Art. 5 DSGVO mit der Überschrift 
„Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten“ an erster Stel-
le. Die Vorschrift regelt in Abs. 1 neben dem Grundsatz der Zweckbindung 
(lit. b) auch die Grundsätze der Rechtmäßigkeit (lit. a Var. 1),308 Verarbeitung 
nach Treu und Glauben (lit. a Var. 2),309 Transparenz (lit. a Var. 3),310 sowie 
die der Datenminimierung (lit. c),311 Richtigkeit (lit. d),312 Speicherbegren-
zung (lit. e),313 Integrität und Vertraulichkeit (lit. f).314 Zudem ist in Abs. 2 
die Rechenschaftspflicht geregelt.315

Die dem Art. 5 DSGVO folgenden Vorschriften regeln Rechtsgrundlagen 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 6 DSGVO), Voraus-

307  Kühling/Buchner/Kühling/Raab, 4. Aufl. 2024, Einführung Rn. 84 f.; BeckOK Daten-
schutzR/Wolff/Brink, 51. Ed. Stand 01.11.2024, Einleitung zur DSGVO Rn. 17.

308  S. Gliederungspunkt C.III.1.
309  S. Gliederungspunkt C.III.2.
310  S. Gliederungspunkt C.III.3.
311  S. Gliederungspunkt C.III.4.
312  S. Gliederungspunkt C.III.5.
313  S. Gliederungspunkt C.III.6.
314  S. Gliederungspunkt C.III.7.
315  S. Gliederungspunkt C.III.8.
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setzungen einer wirksamen Einwilligung (Art. 7, 8 DSGVO) sowie weitere 
Anforderungen an die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten (Art. 9 DSGVO). Im Übrigen finden sich in Kapitel II beson-
dere Vorschriften für die Verarbeitung von straftatbezogenen Daten (Art. 10 
DSGVO) und für Datenverarbeitungen, bei denen eine Identifizierung der 
betroffenen Person nicht erforderlich ist (Art. 11 DSGVO).316

II.  Systematik der Datenschutzgrundsätze

Die Datenschutzgrundsätze nehmen in der DSGVO eine zentrale Stellung 
ein. Da sie aber „ausgesprochen allgemein gehalten und konkretisierungs-
bedürftig [sind]“,317 ergeben sich Fragen, die sich in dieser Form unter der 
DSRL als nicht unmittelbar anwendbares Recht noch nicht stellten. Daher 
soll ausgehend von ihrer Rechtsnatur sowie ihrem Anwendungsbereich der 
Adressatenkreis geklärt werden. Darüber hinaus wendet sich die Untersu-
chung angesichts der in der DSGVO erheblich erweiterten Sanktionsmög-
lichkeiten der Frage nach der Bestimmtheit der Datenschutzgrundsätze zu.

1.  Rechtsnatur

Art. 5 DSGVO stellt – anders als Art. 6 DSRL, der sich an die Mitglied-
staaten richtete und von diesen in nationales Recht umgesetzt werden muss-
te318 – unmittelbar geltendes Recht dar.319 Allein durch diesen Umstand 
ergibt sich trotz im Wesentlichen gleich gebliebener Grundsätze ein erheb-
licher Bedeutungszuwachs des Art. 5 DSGVO.320 Aufgrund ihrer unmittel-
baren Geltung handelt es sich bei den in Art. 5 DSGVO genannten Grund-
sätzen nicht um allgemein zu beachtende Programmsätze,321 sondern um 

316  Sydow/Marsch/Sydow, 3. Aufl. 2022, Einleitung Rn. 20; BeckOK DatenschutzR/
Wolff/Brink, 51. Ed. Stand 01.11.2024, Einleitung zur DSGVO Rn. 17.

317  BeckOK DatenschutzR/Schantz, 51. Ed. Stand 01.11.2021, Art. 5 DSGVO Rn. 2.
318  So auch der Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 DSRL: „Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß 

personenbezogene Daten […].“; BeckOK DatenschutzR/Schantz, 51. Ed. Stand 
01.11.2021, Art. 5 DSGVO Rn. 2.

319  Schantz/Wolff, Das neue Datenschutzrecht, 2017, Rn. 384; Ehmann/Selmayr/Heberle-
in, 3. Aufl. 2024, Art. 5 DSGVO Rn. 1; NK-DatenschutzR/Roßnagel, 2. Aufl. 2025, 
Art. 5 DSGVO Rn. 23.

320  Schantz/Wolff, Das neue Datenschutzrecht, 2017, Rn. 384.
321  Albrecht/Jotzo, Das neue Datenschutzrecht der EU, 2017, Teil 2 Rn. 1; Paal/Pauly/

Frenzel, 3. Aufl. 2021, Art. 5 DSGVO Rn. 2; SJTK/Jaspers/Schwartmann/Hermann, 
3. Aufl. 2024, Art. 5 DSGVO Rn. 10; Auernhammer/Kramer, 8. Aufl. 2023, Art. 5 
DSGVO Rn. 5; Plath/Plath, 4. Aufl. 2023, Art. 5 DSGVO Rn. 2; BeckOK Daten-
schutzR/Schantz, 51. Ed. Stand 01.11.2021, Art. 5 DSGVO Rn. 2; Roßnagel, ZD 2018, 
339 (343).
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verbindliche Vorschriften,322 aus denen sich konkrete Pflichten ergeben.323 
Die Literatur spricht insoweit auch von „Grundpflichten“ der Datenverar-
beitung,324 die sich „wie ein roter Faden durch die gesamte DS-GVO zie-
hen“.325 Dem steht nicht entgegen, dass die Vorschrift nicht im klassischen 
Konditionalschema mit Tatbestand und Rechtsfolge formuliert ist326 oder 
dass die Pflichten auslegungsbedürftig sind.327 Die Datenschutzgrundsätze 
des Art. 5 DSGVO sind nach dem Wortlaut bei jeder Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu beachten.328

Darüber hinaus sind Teile der Literatur der Ansicht, dass Art. 5 DSGVO das 
„Wie“ der Datenverarbeitung regele329 und Art. 6 DSGVO das „Ob“ der 
Datenverarbeitung.330 Diese Unterscheidung erscheint auf dem ersten Blick 
plausibel, ist aber bei genauerer Betrachtung ungenau, da insbesondere die 
in Art. 6 Abs. 1 DSGVO geregelten Erlaubnistatbestände den Grundsatz der 
Rechtmäßigkeit aus Art. 5 Abs. 1 lit. a Var. 1 DSGVO konkretisieren,331 so-
dass die Datenschutzgrundsätze auch das „Ob“ der Datenverarbeitung re-
geln. Die Reduzierung des Art. 5 DSGVO auf das „Wie“ der Datenverarbei-
tung erweist sich daher als ungenau.

2.  Anwendungsbereich

Die Datenschutzgrundsätze gelten nach dem Wortlaut und der Überschrift 
des Art. 5 DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Vor-
schrift sieht insoweit auch keine Ausnahmen vor, sodass die Grundsätze bei 
jeder Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten sind,332 die unter 

322  Albrecht/Jotzo, Das neue Datenschutzrecht der EU, 2017, Teil 2 Rn. 1; BeckOK Da-
tenschutzR/Schantz, 51. Ed. Stand 01.11.2021, Art. 5 DSGVO Rn. 2.

323  Ehmann/Selmayr/Heberlein, 3. Aufl. 2024, Art. 5 DSGVO Rn. 5; Taeger/Gabel/Voigt, 
4. Aufl. 2022, Art. 5 DSGVO Rn. 1.

324  Plath/Plath, 4. Aufl. 2023, Art. 5 DSGVO Rn. 2; Sydow/Marsch/Reimer, 3. Aufl. 2022, 
Art. 5 DSGVO Rn. 2; BeckOK DatenschutzR/Schantz, 51. Ed. Stand 01.11.2021, 
Art. 5 DSGVO Rn. 2.

325  Spindler/Schuster/Spindler/Dalby, 4. Aufl. 2019, Art. 5 DSGVO Rn. 1; so auch Gola/
Heckmann/Pötters, 3. Aufl. 2022, Art. 5 DSGVO Rn. 4; in diese Richtung auch 
NK-DatenschutzR/Roßnagel, 2. Aufl. 2025, Art. 5 DSGVO Rn. 15.

326  Gola/Heckmann/Pötters, 3. Aufl. 2022, Art. 5 DSGVO Rn. 4.
327  Roßnagel, ZD 2018, 339 (342).
328  S. Gliederungspunkt C.II.2.
329  SJTK/Jaspers/Schwartmann/Hermann, 3. Aufl. 2024, Art. 5 DSGVO Rn. 6; Sydow/

Marsch/Reimer, 3. Aufl. 2022, Art. 5 DSGVO Rn. 1.
330  Sydow/Marsch/Reimer, 3. Aufl. 2022, Art. 5 DSGVO Rn. 1.
331  S. Gliederungspunkt C.III.1.
332  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 68; EuGH, Urt. v. 

24.02.2022 – C-175/20, BeckRS 2022, 2616 Rn. 50; Ehmann/Selmayr/Heberlein, 
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den Anwendungsbereich der DSGVO fallen.333 Daher werden im Folgenden 
zunächst die zentralen Begriffe des Datenschutzrechts „personenbezogene 
Daten“ und „Verarbeitung“ näher definiert. Im Anschluss daran wird auf 
die Anwendung der Datenschutzgrundsätze im Beschäftigungskontext ein-
gegangen.

a)  Verarbeitung personenbezogener Daten

Bei den Begriffen „personenbezogene Daten“ und „Verarbeitung“ handelt es 
sich um zentrale Begriffe des Datenschutzrechts. Sie stehen daher auch am 
Anfang der Begriffsbestimmungen in Art. 4 DSGVO.

aa)  Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind nach der Begriffsbestimmung in Art. 4 Nr. 1 
DSGVO „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person […] beziehen“. Dieser Definition lassen sich im 
Wesentlichen vier Merkmale entnehmen, die kumulativ erfüllt sein müssen: 
die Information, ihr Personenbezug, die natürliche Person und ihre Identi-
fizierung oder Identifizierbarkeit.334

Der Begriff der Information umfasst sowohl objektive Verhältnisse als auch 
subjektive Meinungen und Beurteilungen.335 Dabei kommt es auf den Wahr-
heitsgehalt der Information nicht an.336 Die Information weist dann einen 
Personenbezug auf, wenn es sich um eine Information über eine Person han-
delt.337 Insoweit genügt bei Sachdaten auch ein mittelbarer Bezug, wenn sie 
mit einer Person in Verbindung gebracht werden können.338 Darüber hinaus 
ist ein Personenbezug auch dann zu bejahen, wenn die Informationen „mit 
dem Zweck verwendet werden bzw. verwendet werden könnten, eine Person 
zu beurteilen, in einer bestimmten Weise zu behandeln oder ihre Stellung 

3. Aufl. 2024, Art. 5 DSGVO Rn. 1; NK-DatenschutzR/Roßnagel, 2. Aufl. 2025, Art. 5 
DSGVO Rn. 15.

333  Art. 2 Abs. 1 DSGVO.
334  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 136, 20.06.2007, S. 6; Ehmann/Selmayr/Klabunde/

Horváth, 3. Aufl. 2024, Art. 4 DSGVO Rn. 8; MHdB ArbR/Wybitul, 6. Aufl. 2024, 
§ 96 Rn. 21.

335  Taeger/Gabel/Arning/Rothkegel, 4. Aufl. 2022, Art. 4 DSGVO Rn. 6; Ehmann/Sel-
mayr/Klabunde/Horváth, 3. Aufl. 2024, Art. 4 DSGVO Rn. 9; MHdB ArbR/Wybitul, 
6. Aufl. 2024, § 96 Rn. 22.

336  Ehmann/Selmayr/Klabunde/Horváth, 3. Aufl. 2024, Art. 4 DSGVO Rn. 9; MHdB 
ArbR/Wybitul, 6. Aufl. 2024, § 96 Rn. 22.

337  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 136, 20.06.2007, S. 11 bezeichnet einen solchen Per-
sonenbezug als „Inhaltselement“.

338  MHdB ArbR/Wybitul, 6. Aufl. 2024, § 96 Rn. 23.
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oder ihr Verhalten zu beeinflussen“339 oder „sich ihre Verwendung […] auf 
die Rechte und Interessen einer bestimmten Person auswirken könnte.“340 
Die Information muss sich auf eine natürliche Personen beziehen, die in 
Art. 4 Nr. 1 DSGVO beiläufig auch als „betroffene Person“ bezeichnet 
wird.341 Eine Information, die sich auf eine juristische Personen bezieht, 
stellt nur dann ein personenbezogenes Datum dar, wenn aus ihr eine natür-
liche Person hervorgeht.342

Schließlich setzt ein personenbezogenes Datum die Identifizierung oder 
Identifizierbarkeit einer natürlichen Person voraus.343 Anders als beim 
Personenbezug genügt hier kein Bezug zu irgendeiner natürlichen Person. 
Vielmehr muss eine spezifische Person identifiziert sein oder identifiziert 
werden können.344 An dieser Stelle wird regelmäßig die Frage relevant, ob 
es für die Identifizierbarkeit ausschließlich auf das Wissen des Verantwort-
lichen ankommt oder ob auch das Wissen Dritter zu berücksichtigen ist.345 
Der EuGH stellt grundsätzlich auf das Wissen des Verantwortlichen ab. Die 
zur Identifizierung einer natürlichen Person erforderlichen Informationen 
müssen sich nicht „in den Händen einer einzigen Einrichtung befinden“.346 
Der Verantwortliche muss sich jedoch bei der Frage der Identifizierbarkeit 
alle Mittel zurechnen lassen, die „vernünftigerweise entweder von dem Ver-
antwortlichen im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO oder von einem Dritten 
eingesetzt werden könnten, um die betreffende Person zu bestimmen“.347 
Diese Vorgabe weist eine gewisse Unschärfe auf, da der EuGH das Merkmal 
„vernünftigerweise“ nicht näher definiert.348 In einer Entscheidung ließ der 
EuGH jedoch zumindest durchblicken, dass z. B. unverhältnismäßiger Auf-
wand an Zeit, Kosten und Arbeitskräften der Identifizierung einer konkreten 

339  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 136, 20.06.2007, S. 11 f. bezeichnet einen solchen 
Personenbezug als „Zweckelement“.

340  Art. 29-Datenschutzgruppe, WP 136, 20.06.2007, S. 13 bezeichnet einen solchen Per-
sonenbezug als „Ergebniselement“.

341  Taeger/Gabel/Arning/Rothkegel, 4. Aufl. 2022, Art. 4 DSGVO Rn. 15; Ehmann/Sel-
mayr/Klabunde/Horváth, 3. Aufl. 2024, Art. 4 DSGVO Rn. 12.

342  Taeger/Gabel/Arning/Rothkegel, 4. Aufl. 2022, Art. 4 DSGVO Rn. 17.
343  MHdB ArbR/Wybitul, 6. Aufl. 2024, § 96 Rn. 26.
344  Taeger/Gabel/Arning/Rothkegel, 4. Aufl. 2022, Art. 4 DSGVO Rn. 22.
345  Mühlenbeck, Anonyme und pseudonyme Daten, 2023, S. 106 ff.; Taeger/Gabel/Ar-

ning/Rothkegel, 4. Aufl. 2022, Art. 4 DSGVO Rn. 33 ff.; Kühling/Buchner/Klar/Küh-
ling, 4. Aufl. 2024, Art. 4 Nr. 1 DSGVO Rn. 25 ff.; Krügel, ZD 2017, 455 (459); Wild-
berg/Lee-Wunderlich, CCZ 2023, 281 (282).

346  EuGH, Urt. v. 09.11.2023 – C-319/22, GRUR-RS 2023, 30962 Rn. 45; EuGH, Urt. v. 
19.10.2016 – C-582/14, BeckRS 2016, 82520 Rn. 42 f.

347  EuGH, Urt. v. 09.11.2023 – C-319/22, GRUR-RS 2023, 30962 Rn. 45.
348  S. hierzu bereits Zhou/Peisker, ZD-Aktuell 2023, 01449.
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Person entgegenstehen kann.349 Im Ergebnis kommt es daher immer auf die 
dem Verantwortlichen zur Verfügung stehenden Mittel im Einzelfall an.350

bb)  Verarbeitung

Der Begriff der Verarbeitung umfasst nach Art. 4 Nr. 2 DSGVO „jeden mit 
oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten“. 
Die Begriffsbestimmung führt zudem einige Verarbeitungsmöglichkeiten 
auf, die von der Erhebung personenbezogener Daten bis zu ihrer Löschung 
reichen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sodass im Ergebnis jeder 
Umgang mit personenbezogenen Daten vom Verarbeitungsbegriff erfasst 
wird.351

Ob die Verarbeitung mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, also un-
ter Verwendung technischer Hilfsmittel,352 erfolgt, ist unerheblich, da Art. 4 
Nr. 2 DSGVO ausdrücklich beide Fälle erfasst.353 Damit reicht der Verarbei-
tungsbegriff weiter als der Anwendungsbereich der DSGVO.354 Denn nach 
Art. 2 Abs. 1 DSGVO fällt die nichtautomatisierte Datenverarbeitung nur 
dann unter den sachlichen Anwendungsbereich der DSGVO, wenn die Da-
ten „in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“ 
Ein Dateisystem ist nach der Definition in Art. 4 Nr. 6 DSGVO „jede struk-
turierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Krite-
rien zugänglich sind“. Eine Sammlung gilt als strukturiert, wenn sie nach 
Namen, Gruppenmerkmalen, Chronologie sortiert ist.355 Akten, die keine 
Struktur aufweisen, oder lose Zettelsammlungen werden dagegen nicht vom 
Anwendungsbereich der DSGVO erfasst,356 auch wenn sie unter den Ver-
arbeitungsbegriff nach Art. 4 Nr. 2 DSGVO fallen.357

349  EuGH, Urt. v. 19.10.2016 – C-582/14, BeckRS 2016, 82520 Rn. 46; Mühlenbeck, An-
onyme und pseudonyme Daten, 2023, S. 126 sieht darin eine „Verhältnismäßigkeits-
abwägung“.

350  Wildberg/Lee-Wunderlich, CCZ 2023, 281 (284) in Bezug auf IP-Adressen.
351  Auernhammer/Eßer, 8. Aufl. 2023, Art. 4 DSGVO Rn. 33; Gola/Heckmann/Gola, 

3. Aufl. 2022, Art. 4 DSGVO Rn. 35; Kühling/Buchner/Herbst, 4. Aufl. 2024, Art. 4 
Nr. 2 DSGVO Rn. 4; HWK/Lembke, 11. Aufl. 2024, Einleitung Rn. 22; Preis/Sagan/
Pötters/Schmidt, Europäisches Arbeitsrecht, 3. Aufl. 2024, § 20 Rn. 25; Plath/Schrei-
ber, 4. Aufl. 2023, Art. 4 DSGVO Rn. 9; MHdB ArbR/Wybitul, 6. Aufl. 2024, § 96 
Rn. 36.

352  Kühling/Buchner/Herbst, 4. Aufl. 2024, Art. 4 Nr. 2 DSGVO Rn. 17.
353  Auernhammer/Eßer, 8. Aufl. 2023, Art. 4 DSGVO Rn. 35.
354  Vgl. Kühling/Buchner/Herbst, 4. Aufl. 2024, Art. 4 Nr. 2 DSGVO Rn. 19.
355  Plath/Plath/Struck, 4. Aufl. 2023, Art. 2 DSGVO Rn. 13.
356  Plath/Plath/Struck, 4. Aufl. 2023, Art. 2 DSGVO Rn. 14.
357  Kühling/Buchner/Herbst, 4. Aufl. 2024, Art. 4 Nr. 2 DSGVO Rn. 19.



II. Systematik der Datenschutzgrundsätze

47 

b)  Anwendung im Beschäftigungskontext

Die Datenschutzgrundsätze des Art. 5 DSGVO sind bei jeder Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu beachten – und damit auch im Beschäftigungs-
kontext.358 Insoweit stellt sich die Frage nach der Bedeutung des § 26 Abs. 5 
BDSG, wonach der Verantwortliche bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Beschäftigtendaten „geeignete Maßnahmen ergreifen [muss], um sicher-
zustellen, dass insbesondere die in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 
dargelegten Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten ein-
gehalten werden.“ Bei § 26 BDSG handelt es sich um die zentrale Vorschrift 
des deutschen Beschäftigtendatenschutzes.359 Die Wirksamkeit des § 26 
BDSG steht aber seit einer EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2023 in Fra-
ge.360 Im Folgenden wird daher zunächst ein Überblick über die Vorschrift 
gegeben.

aa)  Rechtsgrundlagen im Beschäftigtendatenschutz

Die DSGVO enthält trotz ihres vollharmonisierenden Charakters eine Viel-
zahl von Öffnungsklauseln, die es den Mitgliedstaaten erlauben, in be-
stimmten Bereichen eigene Regelungen für den Datenschutz zu erlassen.361 
Dazu gehört Art. 88 Abs. 1 DSGVO, wonach Mitgliedstaaten „durch Rechts-
vorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften 
zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungs-
kontext […] vorsehen [können].“ Von dieser Öffnungsklausel machte der 
Gesetzgeber Gebrauch, indem er im Zuge der Neufassung des BDSG den 
§ 26 schuf, der sich an § 32 BDSG a. F. orientierte und die zentrale Vorschrift 
für den Beschäftigtendatenschutz darstellen sollte.362

(1)  Öffnungsklausel, Art. 88 DSGVO

Die Frage, welche Anforderungen an „spezifischere Vorschriften“ i. S. d. 
Art. 88 Abs. 1 DSGVO für Datenverarbeitungen im Beschäftigungskon-

358  König, Beschäftigtendatenschutz in der Beratungspraxis, 2020, § 3 Rn. 1.
359  Auernhammer/Meder, 8. Aufl. 2023, § 26 BDSG Rn. 1; s. hierzu Gola, BB 2017, 1462; 

Wybitul, NZA 2017, 413.
360  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635; s. hierzu Musiol, Hinweis-

geberschutz und Datenschutz, 2023, S. 86 ff.; Schild, ZD-Aktuell 2021, 05470.
361  Kühling/Martini, EuZW 2016, 448 (448) sprechen daher von einer „Richtlinie im 

Verordnungsgewand“.
362  Kühling/Buchner/Maschmann, 4. Aufl. 2024, § 26 BDSG Rn. 3; Auernhammer/Me-

der, 8. Aufl. 2023, § 26 BDSG Rn. 1; Thüsing/Thüsing, Beschäftigtendatenschutz und 
Compliance, 3. Aufl. 2021, § 1 Rn. 13.
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text zu stellen sind, war lange umstritten.363 In der Rs. C-34/21 erhielt der 
EuGH erstmals die Gelegenheit, sich mit dieser Frage näher auseinander-
zusetzen.364 Gegenstand der Vorabentscheidungsersuchens war jedoch nicht 
§ 26 BDSG,365 sondern § 23 Abs. 1 S. 1 HDSIG bzw. § 86 Abs. 4 S. 1 HBG.366 
Hierbei handelt es sich um landesdatenschutzrechtliche Vorschriften, die 
spezielle Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Beamtenkontext regeln.367 Ihr Wortlaut deckt sich jedoch mit dem des 
§ 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG,368 sodass sich die Ausführungen des EuGH auf 
diese Vorschrift übertragen lassen.369

Der EuGH stellte klar, dass sich die „spezifischeren“ Vorschriften von den 
Regelungen der DSGVO unterscheiden müssen.370 Die Wiederholung der 
Inhalte der DSGVO stehe dem unionsrechtlichen Normwiederholungsver-
bot entgegen.371 Dies gelte insbesondere für die Datenschutzgrundsätze des 
Art. 5 DSGVO sowie die Rechtsgrundlagen des Art. 6 DSGVO, da sie ohne-
hin bei jeder Datenverarbeitung zu beachten seien.372 Die DSGVO nehme 
durch die Öffnungsklausel in Art. 88 Abs. 1 DSGVO für die Verarbeitung 
personenbezogener Beschäftigtendaten einen Bruch in der Harmonisierung 
in Kauf, wobei aber die Vorgaben des Art. 88 Abs. 2 DSGVO die Grenze 
der zulässigen Differenzierung seien.373 Danach müssen die spezifische-
ren Vorschriften „geeignete und besondere Maßnahmen zur Wahrung der 
menschlichen Würde, der berechtigten Interessen und der Grundrechte der 
betroffenen Person [umfassen]“. Der Gehalt dieser Vorschrift ist jedoch 
unklar.374 Nach dem Wortlaut des Art. 88 Abs. 2 DSGVO ist davon auszu-

363  S. hierzu den Überblick von Morasch, Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext, 
2019, S. 60 ff. und Wünschelbaum, Kollektivautonomer Datenschutz, 2022, S. 44 f.

364  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635.
365  Das BAG verzichtete zuvor bei § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG auf ein Vorabentscheidungser-

suchen, da es der Ansicht war, dass die Vorschrift den Vorgaben des Art. 88 DSGVO 
entspreche und die richtige Anwendung des Unionsrechts insoweit derart offenkun-
dig sei, dass für vernünftige Zweifel kein Raum bleibe (acte clair), BAG, Beschl. v. 
07.05.2019 – 1 ABR 53/17, BeckRS 2019, 18161 Rn. 47 f.

366  Die Vorlage geht auf das VG Wiesbaden, Beschl. v. 21.12.2020 – 23 K 1360/20.
WI.PV, BeckRS 2020, 40028 zurück.

367  Kaufmann/Wegmann/Wieg, NZA 2023, 740 (741).
368  Kaufmann/Wegmann/Wieg, NZA 2023, 740 (741); Zhou/Wybitul, ArbRB 2023, 240 

(241).
369  Zhou/Wybitul, ArbRB 2023, 240 (241).
370  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 65.
371  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 65.
372  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 69 ff.; so auch zuletzt 

EuGH, Urt. v. 19.12.2024 – C-65/23, GRUR-RS 2024, 35912 Rn. 49.
373  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 73.
374  BeckOK DatenschutzR/Riesenhuber, 51. Ed. Stand 01.02.2025, Art. 88 DSGVO 

Rn. 78; Dammann, ZD 2016, 307 (310) hält die Vorschrift für „konturlos“.
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gehen, dass die Vorschrift mit dem Begriff „Maßnahmen“ auf „etwas Tat-
sächliches ab[zielt], nämlich konkrete Vorgaben an die eigentliche und tat-
sächliche Datenverarbeitung.“375 Folglich geht es im Kern um die Regelung 
konkreter technischer und organisatorischer Maßnahmen i. S. d. Art. 24, 25 
und 32 DSGVO.376

(2)  (Un)wirksamkeit des § 26 BDSG?

Die landesdatenschutzrechtlichen Vorschriften, die dem Vorlageverfahren 
zugrunde lagen, und damit auch der fast wortgleiche § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 
BDSG stellen nach der Rechtsprechung des EuGH keine spezifischeren Vor-
schriften i. S. d. Art. 88 DSGVO dar.377 Sie übernehmen das Merkmal der 
Erforderlichkeit aus Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO, sodass im Ergebnis 
kein Unterschied zwischen nationalem Recht und der DSGVO besteht.378 
Zu der Frage, welche Folgen die Nichteinhaltung der Vorgaben des Art. 88 
DSGVO für die nationalen Vorschriften hat, stellte der EuGH fest, dass sol-
che Vorschriften nicht mehr angewendet werden dürfen.379

Die Rechtsgrundlage des § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG ist damit nicht mehr 
anwendbar.380 Die Folgen bleiben für den Beschäftigtendatenschutz je-
doch gering: Zwar können sich Arbeitgeber nicht mehr auf die General-
klausel des § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG berufen. Sie können aber auf die 
allgemeinen Rechtsgrundlagen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zurückgreifen.381 
Dort tritt vor allem Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO an die Stelle des § 26 
Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG.382 Hiernach ist die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten rechtmäßig, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. Da gerade der 
fehlende Unterschied zwischen den beiden Vorschriften die Unanwendbar-
keit des § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG begründet, muss auch derselbe Maß-

375  Ehmann/Selmayr/Selk, 3. Aufl. 2024, Art. 88 DSGVO Rn. 127; Kühling/Buchner/
Maschmann, 4. Aufl. 2024, Art. 88 DSGVO Rn. 43 sieht hingegen in Art. 88 Abs. 2 
DSGVO eine Wiederholung der „allgemeine[n] Abwägungsformel des Art. 6 Abs. 1 
lit. f. [DSGVO]“.

376  Ehmann/Selmayr/Selk, 3. Aufl. 2024, Art. 88 DSGVO Rn. 124 ff.
377  BAG, Urt. v. 08.05.2025 – 8 AZR 209/21, BeckRS 2025, 9576 Rn. 17; Glocker/Hoff-

mann, BB 2023, 1333 (1334); Kaufmann/Wegmann/Wieg, NZA 2023, 740 (741 f.); 
Zhou/Wybitul, ArbRB 2023, 240 (241).

378  Vgl. EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 81.
379  EuGH, Urt. v. 30.03.2023 – C-34/21, BeckRS 2023, 5635 Rn. 89.
380  Gola/Thüsing, Handbuch Beschäftigtendatenschutz, 9. Aufl. 2025, Rn. 180 ff.
381  Zhou/Wybitul, ArbRB 2023, 240 (241).
382  Gola/Thüsing, Handbuch Beschäftigtendatenschutz, 9. Aufl. 2025, Rn. 1003; Hor-

nung, ZD 2023, 309 (310); Kaufmann/Wegmann/Wieg, NZA 2023, 740 (742); Zhou/
Wybitul, ArbRB 2023, 240 (241 f.).



C. Die Zweckbindung in der Systematik der DSGVO

50  

stab an die Zulässigkeit der Datenverarbeitung angelegt werden.383 Zu be-
rücksichtigen ist jedoch, dass die letztverbindliche Auslegung in Bezug auf 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. b DSGVO dem EuGH obliegt, sodass die Recht-
sprechung des BAG zu § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG sowie § 32 BDSG a. F. 
nicht ohne Weiteres übertragen werden kann.384 Im Übrigen gewinnen auch 
die Rechtsgrundlagen nach Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c und f DSGVO im 
Beschäftigungskontext an Bedeutung.385 Danach ist die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten rechtmäßig, wenn sie zur Erfüllung rechtlicher Ver-
pflichtungen oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforderlich ist. Der Beschäftigtendatenschutz verlagert 
sich damit weitgehend ins Europarecht.386

Obwohl § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG den Anforderungen des Art. 88 
DSGVO nicht entspricht, verbleibt der Vorschrift ein kleiner Bereich, in 
dem sie weiterhin Anwendung findet: Denn nach § 26 Abs. 7 BDSG sind die 
Abs. 1 bis 6 auch dann anzuwenden, wenn die Beschäftigtendaten weder in 
einem Dateisystem gespeichert sind noch dort gespeichert werden sollen.387 
Hier geht das BDSG über den Anwendungsbereich der DSGVO hinaus, da 
nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO die nichtautomatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten nur dann erfasst wird, wenn die Daten in einem Dateisys-
tem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.388 Für den Bereich, bei 
dem das BDSG über den Anwendungsbereich der DSGVO hinausgeht, ist 
§ 26 BDSG nicht an der Öffnungsklausel des Art. 88 DSGVO zu messen. 
Dies führt aber bei der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten 
zu der unbefriedigenden Situation, dass § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BDSG, ab-
hängig von der Verarbeitungssituation, mal anwendbar ist und mal nicht.389

Was die restlichen Bestimmungen des § 26 BDSG betrifft, ist für jede Be-
stimmung gesondert zu prüfen, ob sie die durch den EuGH konkretisierten 
Vorgaben des Art. 88 DSGVO einhält. Im Ergebnis dürften aber die Rechts-
grundlagen des § 26 Abs. 1 S. 1 Alt. 2, S. 2, Abs. 2 und 3 und 4 grundsätzlich 
weiterhin Bestand haben, da sie die Vorgaben der DSGVO nicht nur inhalts-
gleich wiederholen, sondern darüber hinaus zusätzliche Voraussetzungen re-
geln bzw. teilweise auf anderen Öffnungsklauseln beruhen.390

383  Thüsing/Peisker, NZA 2023, 213 (214); so auch Hornung, ZD 2023, 309 (310).
384  Wünschelbaum, NZA 2023, 542 (545).
385  Kaufmann/Wegmann/Wieg, NZA 2023, 740 (743); Zhou/Wybitul, ArbRB 2023, 240 

(242).
386  Gola/Thüsing, Handbuch Beschäftigtendatenschutz, 9. Aufl. 2025, Rn. 185.
387  Franzen, EuZA 2022, 261 (262); Thüsing/Peisker, NZA 2023, 213 (215).
388  S. Gliederungspunkt C.II.2.a)bb).
389  Thüsing, DB 2024, 2830 (2830).
390  Gola/Thüsing, Handbuch Beschäftigtendatenschutz, 9. Aufl. 2025, Rn. 186 ff.; Glo-

cker/Hoffmann, BB 2023, 1333 (1335); Kaufmann/Wegmann/Wieg, NZA 2023, 740 


